
3. 

3.  

Gleichzeitig tritt die Bekanntmachung über die Errichtung eines beratenden Ausschusses für die Bestellung 
der Vorsitzenden der Arbeitsgerichte vom 24. Oktober 1953 (BayBSVA S. 113), geändert durch 
Bekanntmachung vom 10. November 1977 (AMBl S. 288) außer Kraft.

 


